
Hansestadt Osterburg (Altmark) 
 
TYP:    Beschlussvorlage 
Status:    öffentlich 
Nummer:   00-I/14/382 
 
 
Datum:   08.01.2014 
Aktenzeichen:   
Einreicher:   Bürgermeister 
Federführendes Amt: Ordnungsamt 
 
 
 

Gremium Termin Genehmigung Stimmverh. J N E 
 

Hauptausschuss 23.01.2014      
 

Stadtrat 30.01.2014      

 
 
 
Betreff 
 
Berufung des stellvertretenden Gemeindewahlleiters 
 
 
Beschlusstext: 
 
Der Stadtrat der Hansestadt Osterburg (Altmark) beruft 
 

Frau Evelin Schulz zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin 
 
für die Kommunalwahlen am 25.05.2014. 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
 
Gesetzliche Grundlage für die Berufung des stellvertretenden Wahlleiters bildet der § 9 
Kommunalwahlgesetz Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA). Soweit nicht der Bürgermeister die 
Aufgaben des Gemeindewahlleiters übernimmt, sind ein Gemeindewahlleiter und ein 
stellvertretender Gemeindewahlleiter durch die jeweilige Vertretung zu berufen. 
 
 
Empfehlung der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Berufung von Frau Evelin Schulz zur stellvertretenden 
Gemeindewahlleiterin. 
 
 
 



 
__________________________   ________________________
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